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Gesetz zur Abschaffung und Kompensation der Studiengebühren (Studienge-
bührenabschaffungsgesetz - StuGebAbschG) 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
mit dem Gesetz zur Abschaffung und Kompensation der Studiengebühren, welches 
am 31.12.2011 in Kraft getreten ist, werden die allgemeinen Studiengebühren in Ba-
den-Württemberg zum Sommersemester 2012 abgeschafft. Ab diesem Zeitpunkt er-
halten die Hochschulen des Landes als Ersatz für die Studiengebühren künftig Qua-
litätssicherungsmittel in Höhe von 280,00 € pro Studierendem aus Landesmitteln. 
Voraussichtlich werden uns die Mittel Anfang April zugehen.  
 
Beim Einsatz sowie der Verteilung dieser Mittel in den Hochschulen sind bestimmte 
Rahmenbedingungen zu beachten, die wie folgt beschrieben werden: 
  
 

1. Vorgaben zur Verwendung der Mittel: 
 

Die Gelder sind zweckgebunden „für die Sicherung der Qualität in Studium und 
Lehre“ einzusetzen (vgl. Artikel 3 StudGebAbschG: „Qualitätssicherungsgesetz - § 2 
Absatz 1). Laut Gesetzesbegründung können folgende Maßnahmen aus Qualitätssi-
cherungsmitteln finanziert werden: 

 
- Zusätzliches Lehrpersonal sowie für Beratung und Verbesserung des fachli-

chen Leistungs- und Betreuungsangebots.  
Dies können insbesondere sein: Zusätzliche Lehrbeauftragte, zusätzliches  
Lehrpersonal  für Kleingruppenveranstaltungen, mehr Personal für intensivere 
Fachstudienberatung,  zusätzliche studentische Tutoren sowie Korrekturassis-
tenten, Hilfspersonal für die Verbesserung von Bibliotheksöffnungszeiten, die 
Betreuung von Computerpools.  
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- Anschaffungen und Investitionen, die ausschließlich, unmittelbar und zeitnah 
für Zwecke von Studium und Lehre verwendet werden.  
Dies können insbesondere sein: Lernmittel, lehrbezogene technische Ausstat-
tung, Leihgeräte. 

 
Die Verwendung der Mittel wird in einer Verwaltungsvorschrift des Wissen-
schaftsministeriums weiter konkretisiert werden, die bekanntgegeben wird, sobald 
sie der Zentralen Universitätsverwaltung vorliegt. 
 
 
 

2. Allgemeine Grundsätze: 
 
- Die Entscheidungen über die Verteilung der Mittel  sind im Einvernehmen mit 

einer Vertretung der Studierenden, die von der Studierendenschaft legitimiert 
(=gewählt) wurde, zu treffen (§ 3 Abs. 1).  

 
- Studiengebührenreste aus vorangegangenen Semestern, über deren Ver-

wendung noch nicht entschieden wurde, unterliegen den Bestimmungen des 
neuen Gesetzes (das Einvernehmen über deren Einsatz ist also herzustellen). 

  
- Beschlüsse zur Verteilung von Studiengebühren, die noch nach altem Recht 

vor Ende des Jahres 2011 (also im Benehmen mit den Studierenden)  getrof-
fen wurden, bleiben unberührt. Dies gilt insbesondere für getroffene Beschlüs-
se über die Einrichtung von aus Studiengebühren zu finanzierenden Dauer-
stellen. 

 
- Die Mittel sind haushaltsrechtlich übertragbar. 
 
 
 
3. Verfahren zur Verteilung der Qualitätssicherungsmittel: 
 
Das hochschulinterne Verfahren zur Verteilung der Qualitätssicherungsmittel ist in 
seiner Gestaltung weitgehend den Hochschulen selbst überlassen und in deren 
Grundordnungen zu regeln. Da die dabei zu berücksichtigenden Rechtsgrundla-
gen vom Land noch nicht in allen Einzelheiten fertig gestellt wurden, die oben ge-
nannten Regelungen des Qualitätssicherungsgesetzes aber ab dem Beginn des 
Sommersemesters umzusetzen sind, hat der Senat der Universität in seiner Sit-
zung am 07.02.2012 ein Übergangsmodell für die Verteilung der Qualitätssiche-
rungsmittel beschlossen. Dieses entspricht weitgehend dem bisherigen Verfahren 
an der Universität, das  mit Blick auf die aktuellen gesetzlichen Vorgaben an eini-
gen Stellen modifiziert wurde. Zu gegebener Zeit wird es an die künftigen Rechts-
grundlagen anzupassen sein.  
 
Einzelheiten können der Anlage zu diesem Rundschreiben entnommen werden.
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Für Rückfragen stehen Ihnen in der Zentralen Universitätsverwaltung die Kommissa-
rische Leiterin des Dezernats für Studium und Lehre, Frau Dr. Klöpping 
(Susanne.klöpping@zuv.uni-heidelberg.de / Telefonnummer: 2314) sowie die Leite-
rin des Rechtsdezernats, Frau Cornelia Stöcklein (cornelia.stoecklein@zuv.uni-
heidelberg.de / Telefonnummer: 2111) zur Verfügung.  
 
Über die weiteren Entwicklungen informieren wir Sie so zeitnah wie möglich.  
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Senni Hundt 
Kanzlerin (kommissarisch) 
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Verteilung der Qualitätssicherungsmittel ab dem Sommersemester 
2012 
 
Das an der Universität Heidelberg bewährte Modell zur Verteilung der 
Studiengebühren kann auch nach Inkrafttreten des Gesetzes zur Abschaffung 
der Studiengebühren zunächst weitestgehend beibehalten werden. Das über 
die Verteilung der ersatzweise vom Land bereitzustellenden  
Qualitätssicherungsmittel herzustellende Einvernehmen mit  den Studierenden 
erfordert einige Modifikationen, die im nachfolgenden  Verfahrensmodell 
berücksichtigt sind. Es handelt sich bei diesem Konzept um eine Lösung für 
den Übergang bis zu dem Zeitpunkt, in dem Klarheit über die künftigen Formen 
der studentischen Mitwirkung an den Hochschulen des Landes, insbesondere 
in Gestalt einer Verfassten Studierendenschaft, besteht.   
 
   
 

1) Entscheidungsstrukturen auf dezentraler Ebene  
(Fächer/Fakultäten) 

 
 
Variante A: 
Die Zusammensetzung der Kommissionen zur Verwendung der 
Qualitätssicherungsmittel auf Fachebene bleibt unverändert, d.h. die Studierenden 
haben die einfache Mehrheit der Sitze inne. Abgestimmt wird  auch künftig mit 
Zwei/Drittel –  Mehrheit.  Da nach dem Gesetz zur Abschaffung der Studiengebühren 
die Verwendung der Qualitätssicherungsmittel künftig im Einvernehmen mit einer 
legitimierten Vertretung der Studierenden zu erfolgen hat, dürfen Vorschläge der 
Kommissionen nicht mehr ohne mehrheitliche Zustimmung der Studierendenvertreter  
im Gremium beschlossen werden (s.u.).   
 
Variante B: 
Über die Verwendung der Qualitätssicherungsmittel entscheiden  nicht  eigens 
gebildete Studiengebührenkommissionen, sondern  die zuständige 
Studienkommission, die – wenn gewünscht – für Fragen der Verteilung von 
Qualitätssicherungsmitteln auch um zusätzliche studentische Mitglieder erweitert 
werden kann. Eine Abstimmung mit Zwei/Drittel-Mehrheit ist dann erforderlich, wenn 
die Studienkommission erweitert wird und die studentischen Mitglieder personell 
dann über eine Mehrheit verfügen. 
 
Für beide Varianten gilt: 
 

- Legitimiert sind Studierendenvertreter, die  von Studierenden in das jeweilige 
Gremium gewählt wurden Die studentischen Vertreter in der Kommission 
werden daher von den studentischen Vertretern im jeweiligen Fakultätsrat 
gewählt (dies gilt bei Variante B auch für die studentischen Mitglieder in der 
Studienkommission) 

 
- Ein Einvernehmen mit den Studierenden ist erzielt, wenn die Mehrheit der 

Studierenden mit der Mehrheit der Kommission insgesamt inhaltlich 
übereinstimmt („doppelte Mehrheit“). 
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Weiterer Verfahrensweg: 
Das einvernehmliche Votum der Kommission geht unmittelbar an den 
Fakultätsvorstand, dessen Zustimmung zur Mittelverwendung aufgrund seiner 
Haushaltsverantwortung nach dem LHG erforderlich ist. Ein einvernehmliches Votum 
der Kommission darf der Fakultätsvorstand nur ablehnen, wenn ein triftiger Grund 
vorliegt (s.u. „Hinweis“). 
 
 
Schlichtungsverfahren: 
 
Wenn kein Einvernehmen in der Kommission erzielt wurde, weil 
 

- entweder die Mehrheit der Studierenden einen Antrag ablehnt, oder 
- die anderen Mitglieder sich nicht mit der Mehrheit der Studierenden einigen 

konnten,  
 

geht der Antrag an eine Ombudsperson1, die vom Fakultätsrat der für das Fach 
jeweils zuständigen Fakultät gewählt wurde. Die Ombudsperson wird die Beteiligten, 
zwischen denen keine Einigkeit besteht, zu einer Erörterung  einladen und ihnen 
Gelegenheit geben, die Gründe für ihre Position darzulegen.  
Führt das Schlichtungsverfahren zu dem Ergebnis, dass die Maßnahme umgesetzt 
werden soll, geht das Votum in den Fakultätsvorstand. Es darf dort nur abgelehnt 
werden, wenn ein triftiger Grund dafür vorliegt (s.u. „Hinweis“). 
 
Bei fortbestehender Nichteinigung wird die Maßnahme nicht umgesetzt; Mittel, über 
deren Verwendung kein Einvernehmen erzielt werden kann, werden zurückgestellt. 
 
Hinweis: 
Aufgrund seiner gesetzlichen Verantwortung (§ 23 LHG) für die Verwendung von der 
Fakultät zugewiesenen Mitteln kann der Fakultätsvorstand auch in eigener 
Zuständigkeit und Verantwortung ein Votum der Kommission ablehnen, wenn triftige 
Gründe dafür vorliegen. Der Fakultätsrat und das Rektorat müssen hierüber 
informiert werden.   

 
 
2) Entscheidungsstrukturen auf Zentraler Ebene (Rektorat) 
 

Die beratende  Rektoratskommission zur Verteilung der Studiengebühren wird in eine 
beratende Rektoratskommission zur Verteilung der Qualitätssicherungsmittel 
überführt. Mitglieder sind dort je 2 Hochschullehrer, 2 Akademische Mitarbeiter sowie 
2 Studierende. Für die studentischen Mitglieder gibt es einen gemeinsamen 
Stellvertreter. Abgestimmt wird mit einfacher Mehrheit. 
 
Hier gilt: 
 

- Legitimiert sind Studierendenvertreter, die vom Fachschaftsrat  in dieses 
Gremium gewählt wurden.  

                                                 
1 Die Ombudsperson nimmt hier die Funktion eines Schlichters wahr 
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- Ein Einvernehmen mit den Studierenden ist auch hier erzielt, wenn die 

Mehrheit der Studierenden mit der Mehrheit der Kommission insgesamt 
inhaltlich übereinstimmt („doppelte Mehrheit“). 

 
 
Weiterer Verfahrensweg: 
Das Votum der Kommission geht ins Rektorat.  Ein einvernehmliches Votum der 
Kommission darf  nur abgelehnt werden, wenn ein triftiger Grund dafür vorliegt (s.u. 
„Hinweis“). 
 
Schlichtungsverfahren: 
 
Wenn kein Einvernehmen in der Kommission erzielt wurde, weil 
 

- entweder die Mehrheit der Studierenden innerhalb der Kommission dagegen 
war, oder 

- die anderen Mitglieder sich nicht mit der Mehrheit der Studierenden einigen 
konnten,  

 
geht der Antrag an eine Ombudsperson, die vom Rektorat benannt wurde. Die 
Ombudsperson wird die Beteiligten, zwischen denen keine Einigkeit besteht, zu einer 
Erörterung  einladen und ihnen Gelegenheit geben, die Gründe für ihre Position 
darzulegen.  
 
Führt das Schlichtungsverfahren zu dem Ergebnis, dass die Maßnahme umgesetzt 
werden soll, geht das Votum in das Rektorat. Es darf dort nur abgelehnt werden, 
wenn ein triftiger Grund dafür vorliegt (s.u. „Hinweis“). 
 
Bei fortbestehender Nichteinigung wird die Maßnahme nicht umgesetzt; Mittel, über 
deren Verwendung kein Einvernehmen erzielt werden kann, werden zurückgestellt. 
 
Hinweis: 
Aufgrund seiner gesetzlichen Verantwortung (§ 16 Abs. 4 LHG) für die Verwendung 
von der Universität zugewiesenen Landesmitteln kann das Rektorat auch in eigener 
Zuständigkeit und Verantwortung ein Votum der Kommission ablehnen, wenn triftige 
Gründe dafür vorliegen.  
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